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Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamts Regensburg zur Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses für die Errichtung und den Betrieb einer Inertabfall-deponie (DK 0) auf dem Grundstück Fl.Nr.  257 der Gemarkung Kruckenberg, Gemeinde Wiesent
I.
Der Plan zur Errichtung und zum Betrieb einer Inertabfalldeponie (DK0-Deponie) auf dem Grundstück Fl.Nr. 257 der Gemarkung Kruckenberg, Gemeinde Wiesent, durch Herrn Kilian Gröbner wurde mit Beschluss des Landratsamts Regensburg vom 21.11.2025, Az. S 31-7-6362-Deponie Lehmhof gemäß §§ 35 ff des Kreislauf-wirtschaftsgesetzes (KrWG) i.V. m. § 19 Abs. 1 der Deponieverordnung (DepV) und § 74 Abs. 1 VwVfG i.V.m. Art. 1 Abs.1 BayVwVfG festgestellt. 
Das planfestgestellte Vorhaben umfasst folgende Maßnahmen:
· Ablagerung von ca. 938.600 m³ Inertabfällen in vier Ausbauabschnitten, voraussichtliche Dauer ca. 20-25 Jahre 
· Errichtung eines Eingangsbereiches mit Waage, Büro- und Sanitärcontainer, Unterstellhalle und Zwischenlagerfläche für Oberboden und Humus 
· Errichtung eines Sickerwasser- und Absetzteiches mit einer Grundfläche von 3.300 m² 
· Einzäunung des Deponiegrundstückes
Die Planfeststellung enthält die Baugenehmigung für die Errichtung der Büro- und Sanitärcontainer, der Unterstellhalle, der Zwischenlagerfläche, die Errichtung des Sickerwasser- und Absetzteiches und die Einzäunung des Grundstücks nach Art. 55 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und ersetzt die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach Art. 23 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) sowie die Erlaubnis gemäß der Landschaftsschutzgebietsverordnung des Landkreises Regensburg vom 17.01.1989 i. d. F. vom 13.11.2001 für die Rodung der Gehölze entlang der Hofzufahrt und die Veränderung der Geländeoberfläche. Sie beinhaltet ebenso die Ausnahme von den Anforderungen der Deponieverordnung hinsichtlich der Pflicht zur Mengenerfassung des Oberflächenwassers gemäß § 12 Abs. 3 i.V.m. Anhang 5 Ziff. 3.2 Nr. 4 DepV.
 Der Planfeststellungsbeschluss erging unter Inhalts- und Nebenbestimmungen.  
Das Vorhaben unterliegt der Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umwelt-verträglichkeitsprüfung (UVPG). Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist Bestandteil des Planfeststellungs-beschlusses.


Der Beschluss beinhaltet folgende Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg,
schriftlich, zur Niederschrift der Urkundsbeamtin/des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. Die Klage muss die Klägerin/den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

II.
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung und eine Ausfertigung des festgestellten Plans liegen in Papierform in der Zeit vom
14.01.2026 bis einschließlich 28.01.2026
bei den folgenden Auslegungsstellen aus und können dort während der angegebenen Zeiten eingesehen werden (eine vorherige Terminabsprache wird empfohlen): 
1. 	Gemeindeverwaltung Wiesent, Bahnhofstraße 1, 93109 Wiesent, Zi.Nr. 103, während der Dienststunden von Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 17.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr,
2. 	Verwaltungsgemeinschaft Wörth a. d. Donau für die Gemeinde Brennberg und die Stadt Wörth a. d. Donau, Rathausplatz 1, 93086 Wörth a. d. Donau, Zi.Nr.9/10, während der Dienststunden von Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Montag und Dienstag von 13.30 bis 15.30 Uhr und Donnerstag von 13.30 bis 18.00 Uhr.
3.	Verwaltungsgemeinschaft Donaustauf für die Gemeinden Bach a. d. Donau und Donaustauf, Wörther Str. 5, 93093 Donaustauf, Zi.-Nr. 104, während der allgemeinen Geschäftszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Montag 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00). 
[bookmark: _GoBack]Der Planfeststellungsbeschluss und die genehmigten Antragsunterlagen werden in der Zeit vom 14.01.2026 bis einschließlich 28.01.2026 unter dem Link
https://2952024988.dracoon.software/public/download-shares/AU5RlzHpUyErUnDD6594BCGjcYvijaRx
im Internet veröffentlicht (§ 27 a BayVwVfG).
Zudem sind die Unterlagen innerhalb dieses Zeitraums online auf dem UVP-Portal Bayern (htpps://www.uvpverbund.de) einzusehen (§ 20 Abs. 2 UVPG).
Der Planfeststellungbeschluss wurde dem Vorhabensträger und denjenigen, über deren Einwendungen entschieden worden ist, individuell zugestellt (Art. 74 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG).
Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss allen übrigen Betroffenen gegenüber als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG).
Der Planfeststellungsbeschluss kann bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder elektronisch angefordert werden.
Regensburg, 15.12.2025
Landratsamt Regensburg


Herrmann
Abteilungsleiter
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